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SARS-CoV-2 Diagnostik ab Mittwoch, den 01.03.2023 – update 

 

- Muster 10C entfällt ebenfalls 
- Beauftragung erfolgt mit dem Muster 10 

 

 
Liebe Einsender, 
 
mit Schreiben vom 24.02.2023 haben wir Sie darüber informiert, dass die Finanzierung der präventiven 
SARS-CoV-2 Testungen am 28.02.2023 endet und damit auch der OEGD-Schein entfällt und der Muster 10C-
Schein weiter gültig ist. 
 
Mit heutigem Datum hat die KBV veröffentlicht, dass auch das Muster 10C ab dem 01.03.2023 entfällt. 
 
 
Bezüglich der Anforderung der SARS-CoV-2-PCR ab dem 01.03.2023 gilt: 
 
 

- OEGD- und Muster 10C-Schein entfallen 

- Beauftragung bei symptomatischen Patienten erfolgt mit der normalen 
Laborüberweisung: Muster 10 

 

 

 Auf der Rückseite finden Sie die detaillierte Veröffentlichung der KBV. 
 
 
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihr Abrechnungsteam 
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Veröffentlichung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Link zur Internetseite:  
https://www.kbv.de/html/1150_62388.php 
 
 

„Beauftragung von PCR-Tests ab 1. März mit Formular 10 

28.02.2023 - Für die Beauftragung eines PCR-Labortests auf SARS-CoV-2 bei symptomatischen Patienten 
nutzen Arztpraxen ab dem 1. März das Formular 10. Das Formular 10C kann nicht mehr verwendet werden.   

Mit dem Wegfall der Ansprüche auf präventive Testungen nach der Coronavirus-Testverordnung des Bun-
desgesundheitsministeriums zum 1. März entfallen die Formulare OEGD und 10C. Beide Formulare waren 
eigens für die Coronatests eingeführt worden. Sie enthielten einen QR-Code, mit dem getestete Personen ihr 
Ergebnis online abrufen und an die Corona-Warn-App übermitteln lassen konnten.  

Labor übermittelt Ergebnis an die Arztpraxis 

Die Labore werden den Befund des PCR- oder Antigentests in der Regel wieder direkt an die Arztpraxis sen-
den – so wie bei anderen Laboruntersuchungen auch. Der Arzt informiert danach den Patienten über das 
Testergebnis. 
Coronatests bei Patientinnen und Patienten mit COVID-19-Symptomen sind nach ärztlicher Indikationsstel-
lung weiterhin eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Die Vergütung für den Abstrich ist wie bisher in der jeweiligen Versicherten- und Grundpauschale enthalten. 
Labore rechnen für den PCR-Test die Gebührenordnungsposition (GOP) 32816 und für den Antigentest die 
GOP 32779 nach EBM ab.  

Für nicht gesetzlich versicherte symptomatische Personen gelten die Bestimmungen des jeweiligen Kosten-
trägers, zum Beispiel der privaten Krankenversicherung.“ 

 


